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§ 60 AufenthG: Verbot der Abschiebung
(1) In Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl.
1953 II S. 559) darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben
oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, seiner Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist.Dies gilt auch
für Asylberechtigte und Ausländer, denen die Flüchtlingseigenschaft unanfechtbar zuerkannt wurde
oder die aus einem anderen Grund im Bundesgebiet die Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge
genießen oder die außerhalb des Bundesgebiets als ausländische Flüchtlinge nach dem Abkommen
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt sind. Wenn der Ausländer sich auf das
Abschiebungsverbot nach diesem Absatz beruft, stellt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
außer in den Fällen des Satzes 2 in ei-

nem Asylverfahren fest, ob die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen und dem Ausländer die
Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen ist. Die Entscheidung des Bundesamtes kann nur nach den
Vorschriften des Asylgesetzes angefochten werden.

(2) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem ihm der in Artikel 15 der
Verordnung (EU) 2024/1347 bezeichnete ernsthafte Schaden droht. Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt
entsprechend.
(3) Darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, weil dieser Staat den Ausländer
wegen einer Straftat sucht und die Gefahr der Verhängung oder der Vollstreckung der Todesstrafe
besteht, finden die Vorschriften über die

Auslieferung entsprechende Anwendung.

(4) Liegt ein förmliches Auslieferungsersuchen oder ein mit der Ankündigung eines
Auslieferungsersuchens verbundenes Festnahmeersuchen eines anderen Staates vor, darf der
Ausländer bis zur Entscheidung über die Auslieferung nur

mit Zustimmung der Behörde, die nach § 74 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in
Strafsachen für die Bewilligung der Auslieferung zuständig ist, in diesen Staat abgeschoben werden.

(5) Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwendung der Konvention
vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S.
685) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist.
(6) Die allgemeine Gefahr, dass einem Ausländer in einem anderen Staat Strafverfolgung und
Bestrafung drohen können und, soweit sich aus den Absätzen 2 bis 5 nicht etwas anderes ergibt,
die konkrete Gefahr einer nach der Rechts-

ordnung eines anderen Staates gesetzmäßigen Bestrafung stehen der Abschiebung nicht entgegen.
(7) 1Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat soll abgese- hen werden, wenn
dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. 2§
60a Absatz 2c Satz 2 und 3 gilt entspre- chend. 3Eine erhebliche konkrete Gefahr aus
gesundheitlichen Gründen liegt nur vor bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen,
die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden. 4Es ist nicht erforder- lich, dass die
medizinische Versorgung im Zielstaat mit der Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland
gleichwertig ist. 5Eine ausreichende medizinische Versorgung liegt in der Regel auch vor, wenn diese
nur in einem Teil des Ziel- staats gewährleistet ist. 6Gefahren nach Satz 1, denen die Bevölkerung
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oder die Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, sind bei
Anordnungen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 zu berücksichtigen. (8) Von der Anwendung des Absatzes 1 ist
abzusehen, wenn der Ausländer 1. die Voraussetzungen des Artikels 12 Absatz 2 oder Absatz 3 oder
des Arti- kels 14 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2024/1347 erfüllt oder 2. die
Voraussetzungen des Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2024/1347 erfüllt, weil er
wegen eines Verbrechens oder besonders schweren Vergehens rechtskräftig zu einer Freiheits- oder
Jugendstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt worden ist. (8a) Von der Anwendung des Absatzes
1 soll abgesehen werden, wenn der Aus- länder eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er
wegen einer oder meh- rerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Freiheits- oder
Jugendstrafe von mindestens zwei Jahren verurteilt worden ist, sofern 1. die Straftat eine Straftat
gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 176, 176a, 176c, 176d, 177, 178 oder § 184b des
Strafgesetzbuches, § 96 oder § 97 dieses Gesetzes ist, 2. die Straftat mit Gewalt, unter Anwendung
von Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben oder mit List begangen worden ist oder 3. im Rahmen
des Urteils ein antisemitischer, rassistischer, fremdenfeindli- cher, geschlechtsspezifischer, gegen die
sexuelle Orientierung gerichteter oder sonstiger menschenverachtender Beweggrund im Sinne von §
46 Ab- satz 2 Satz 2 des Strafgesetzbuches ausdrücklich festgestellt wurde. (8b) Von der Anwendung
des Absatzes 1 kann abgesehen werden, wenn der Ausländer eine Gefahr für die Allgemeinheit
bedeutet, weil er wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Freiheits-
oder Jugend- strafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist, sofern 1. die Straftat eine
Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 176, 176a, 176c, 176d, 177, 178 oder §
184b des Strafgesetzbuches, § 96 oder § 97 dieses Gesetzes ist, 2. die Straftat mit Gewalt, unter
Anwendung von Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben oder mit List begangen worden ist oder 3. im
Rahmen des Urteils ein antisemitischer, rassistischer, fremdenfeindli- cher, geschlechtsspezifischer,
gegen die sexuelle Orientierung gerichteter oder sonstiger menschenverachtender Beweggrund im
Sinne von § 46 Ab- satz 2 Satz 2 des Strafgesetzbuches ausdrücklich festgestellt wurde.

(9) In den Fällen des Absatzes 8 kann einem Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat,
abweichend von den Vorschriften des Asylgesetzes die Abschiebung angedroht und diese
durchgeführt werden. 2Die Absätze 2 bis 7 bleiben unberührt.
(10) Soll ein Ausländer abgeschoben werden, bei dem die Voraussetzungen des Absatzes 1
vorliegen, kann nicht davon abgesehen werden, die Abschiebung anzudrohen und eine
angemessene Ausreisefrist zu setzen. In der Androhung sind die Staaten zu bezeichnen, in die der
Ausländer nicht abgeschoben werden darf.
(11) (weggefallen)

1. Wortlaut

2. Nationale Abschiebungsverbote

2.1 BVerwG, Urteil vom 04.07.2019, 1 C 45.18

Rückkehr im Familienverband

Leitsätze:

1. Auch bei familiärer Lebensgemeinschaft ist für jedes Familienmitglied gesondert zu
prüfen, ob ein nationales Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG
vorliegt.
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2. Für die Prognose der bei einer Rückkehr drohenden Gefahren ist bei realitätsnaher
Betrachtung der Rückkehrsituation im Regelfall davon auszugehen, dass eine im
Bundesgebiet in familiärer Gemeinschaft lebende Kernfamilie (Eltern und minderjährige
Kinder) im Familienverband in ihr Herkunftsland zurückkehrt (Fortführung von BVerwG,
Urteile vom 8. September 1992 - 9 C 8.91 - BVerwGE 90, 364 und vom 16. August 1993 -
9 C 7.93 - Buchholz 402.25 § 1 AsylVfG Nr. 163).

3. Von einer gemeinsamen Rückkehr im Familienverband ist für die Rückkehrprognose
im Regelfall auch dann auszugehen, wenn einzelnen Familienmitgliedern bereits
bestandskräftig ein Schutzstatus zuerkannt oder für sie ein nationales
Abschiebungsverbot festgestellt worden ist (Aufgabe der Rechtsprechung BVerwG,
Urteile vom 21. September 1999 - 9 C 12.99 - BVerwGE 109, 305 und vom 27. Juli 2000 -
9 C 9.00 - Buchholz 402.240 § 53 AuslG Nr. 39).

4. Nicht zu entscheiden war, ob kein Regelfall anzunehmen ist, wenn der Konventions-
und Grundrechtsschutz familiärer Bindungen etwa aus Gründen der öffentlichen
Sicherheit zurückzutreten hat und eine zur Trennung des Familienverbandes führende
Abschiebung in Betracht kommt.

3. Abs. 5: Abschiebungsschutz aufgrund EMRK

3.1 BVerwG, Urteil vom 22.05.2025, 1 C 4.24

Kein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG wegen inlandsbezogener Belange
im Sinne des Art. 5 Halbs. 1 Buchst. a und b RL 2008/115/EG

Leitsatz:

Inlandsbezogene Belange, so auch das Wohl des Kindes oder familiäre Bindungen im
Sinne von Art. 5 Halbs. 1 Buchst. a und b RL 2008/115/EG, ermöglichen nicht die
Feststellung eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 5 AufenthG. Sie sind im Einklang
mit § 34 Abs. 1 Satz 1 AsylG und § 59 Abs. 1 Satz 1 AufenthG allein in dem von der
Richtlinie 2008/115/EG geregelten Rückkehrverfahren und damit bereits im Rahmen der
Abschiebungsandrohung zu berücksichtigen.
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